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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das 
Bundesamt für Umwelt. 

 
Begründung 

Das vorliegende CO2-Gesetz kann nur ein erster Schritt sein. Denn die Mas-
snahmen reichen noch bei weitem nicht, um die Pariser Klimaziele zu errei-
chen. Der Regierungsrat kann nachvollziehen, dass man rasch eine mehr-
heitsfähige Vorlage möchte. Jedoch müssen zwingend weitere Schritte auf 
Bundesebene folgen. Der Regierungsrat stimmt deshalb der vom Bund vor-
geschlagenen Revision des CO2-Gesetzes grundsätzlich zu. Er schlägt ein-
zelne Änderungen und Ergänzungen vor.  
 

 

                                                                                            
 


